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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1988

Norm

ABGB §1014

GehG §20

Rechtssatz

Vertragsbedienstete des Bundes haben gegenüber ihrem Dienstgeber unabhängig von dessen Verschulden Anspruch

auf Ersatz des Unfallschadens, der an ihrem Kraftfahrzeug anläßlich einer Dienstfahrt entstanden ist, wenn die

aufgetragene Tätigkeit ohne Kraftfahrzeug nicht ordentlich bewältigen konnte und der Dienstgeber ein Kraftfahrzeug

nicht beigestellt hat. Tri7t den Vertragsbediensteten ein Verschulden an der Beschädigung vermindert sich sein

Ersatzanspruch nach den Bestimmungen des DHG oder OrgHG sinngemäß, die im Falle der Beistellung des

Kraftfahrzeuges durch den Dienstgeber zur Anwendung gekommen wären.
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Berücksichtigung des Nutzens des Dienstgebers durch die infolge der Verwendung der

privaten Personenkraftwagen gegebenen unbeschränkten Beweglichkeit und Verfügbarkeit der Personalreserve.

(T1) Veröff: Arb 10901 = ecolex 1991,114

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Auto
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